
Kreisverordm..mg des Landkreises- ldasserburg a~ Inn vom 16.8. 1950 
Schutze.von Landschaftsteilen im Bereiche der Griesstätter 
Brücke, Ge~arkung Fel~~irchen, Griesstätt) Holzhausen Ramer
berg, genehmigt mit Schreiben der Regierung von Oberb~yern vom 
9.8.1950, NI'. 11/6 - 1035/6, veröffentlicht im Amtsblatt für 
den Landkreis Ha:=!serburg a. Inn vom 2~Sept. 1950, Nr. 35, in 
der Fassung der Anderungsverordnung des Lan~kreises Rosenheim 
vom28.Dezember 1976, genehmigt mit Schreiben der Regierung von 
Oberbayern vom 23.Dezember 1976, Nr. 230-8459-RO-2/76 , veröf
fentlicht im _Amtsblatt für den La...'1dkreis Ros enheim vom 31.12. 
1976, NI'. 26, in Kraft getreten am 1.1.1977: 

Kreisverordnwlg 

zum Schutze von Landschaftsteilen im Bereiche der Griesstät
ter Brücke, Gemarkung Feldkirchen 9 Griesstätt, Holzhausen, 

Ramerberg 

Auf Grund der §§ 5 und 19 des Naturschutzgesetzes vom 26.Jfu'1i 
1935 (RGB1. I S. 821) in der Fassung des Dritten Änderungsge
setzes vom 20. Januar 1938 (RGB1. I S. 36) sowie des § 13 
der hierzu ergangenen Durchfii.1rrungsverordnung vom 31. Oktober 
1935 (RGB1. I S. 1275) in der Fassung uer Ergänzungsverordnung 
vom 16. Sept. 1938 (RGB1. I S. 1184) wiru mit Ermächtigung der 
Regierung von Oberbayern in München als höhere Naturschutzbe
hörde folgendes verordnet: 

§ 1 

Die in der Landschaftsschutzkartebei dem Landratsamt Rosen
heim mit grüner Farbe eingetragenen Landschaftsteile im Be
reich uer Gemarkung Feldkirchen, Griesstätt, Holzhausen, Ra
merberg werden in dem Umfange, der sich aus der Eintragung 
in 	der Landschaftsschutzkarte ergibt, mit dem Tage der De
kanntgabe dieser Verordnung dem Schutz des Naturschutzgesetzes 
unterstellt. 

§ 2 

1. 	Es ist verboten, innerhalb der in der Landschaftsscbutz

karte durch f8-J'bige Umrahmung kew'1tli-:;ti gemachten Gebiete 

Veränderungen vorzunehmen, die geeignet sind 1 das Land

schaftsbild oder die Natur zu beeinträchtigen. 


2. 	 Unter das Verbot fallen insbesonders: 

a) 	die Anlage von Bauwerken aller Art, auch von solchen i 

die keiner baupolizeiliche~ Gene~i6QTIg b edürfen, ein
schlip. Blich 1_,T0che~e~db.&'C.ser ~ 
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b) 	das Lagern und Zelten an anderen als hierfür vorge
sehenen Plätzen; 

c) 	das Ablagern von Abfällen, Hüll und Schutt; 

d) 	das Anbringen von Tafel, Inschriften und dergleichen, 
sOHeit sie sich nicht auf den Landschaftsschutz oder 
den Verkehr beziehen; 

e) 	der Bau von Drahtleitungen; 

f) 	die Anlage von Abschütthalden, Steinbrüchen, Baggerbe
trieben, Kies-, Sand- oder Lehmgruben oder die Err . .,rei te
rUl1.g bestehender Betriebe, so f ern sie im ~,Jidersnruch 
mit dem Sinn dieser Verordnung steht; 

g) 	die Beseitigung oder Beschädigung der innerhalb der ge
schützten Landschaftsteile vorhandenen Hecken, Bäume 
und Gehölze außerhalb des geschlossenen Waldes, der 
Tloopel und Teiche; 

Weiters ist noch folgendes zu beachten: 

h) 	Die Schilfstreuge'dirulU!lg ist möglichst außerhalb der 
Brutzeit, also im Herbst, durchzuführen; 

i) 	nur beschränkter Abschuß der Stockente im Snätherbst 
ist zulässig.· 

k) 	Die Jagd auf Raub1:(ild und den Fuchs ist gestattet, 
darf aber den Zweck der Errichtung des Vogelschutz
gebietes nicht beeinträchtigen. 

1) 	Die Faschinengewinnung darf nicht im Kahlschlag erfol
gen. 

m) 	 Die ErrichtQ~g von Lagerplätzen am westlichen Brücken
kopf und darüber hinaus muß unter größter Schonung der 
Baumbestände und des gesamten Landschaftsbildes durchge
führt werden. . 

3. 	Vorhandene landschaftliche Verunstaltungen sind auf An
ordnung der zuständigen Naturschutzbehörde ; zu beseitigen, 
sofern es' sich nicht um behördlich genehmigte .Anlagen 
handelt und die Beseitigung ohne größere Aufwendungen 
möglich ist. . 

§ 3 

Unberührt bleiben die Irlirtschaftiiche Nutzung oder pflegliche 
Maßnahmen, sofern Sle dem Zweck dieser Verordnung nicht wider
sprechen. 

Ausnahmen von de~ Vorscr.r-iften im § 2 k önnen von mir lD oe
sonderen ~äll en zugelassen werden. 
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§ 5 
Or~nungswidrigkeiten 

Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kruLn mit Geldbuße bis 
zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt Herden~ wer vorset z
lieh oder fahrlässig im Schutzgebiet o~~e Ausnahmegenehmi
~Jng (§ 4) entGegen § 2 VerändeYili~geD~ Maßnahmen oder Tätig
keiten vormmmt, die g2eignet sind, das Landschaftsbild 
oder d ie Natur zu beeinträchtigen, insbesondere den in § 3 
Nr. 2 Buchste a) - m) enthaltenen Verboten zuwiderhandelt. 

§ 6 

Diese Verordnung tritt mit ihrer BekaDJ~tgabe im Amtsblatt 
des ehemaligen Landratsamtes 'vJasserburg (ab 1. 7 .1972: Land
kreis Rosenheim) in YJaft (in der Fassung der Änderungs-VO 
am 1.1.1977). 

Rosenheim, den 28.Dez. 1976 Neiderhell 
stellv. Landrat 
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